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Digitale Betriebsprüfung 
 

Warum digitale Betriebsprüfung: 
Die digitale Betriebsprüfung ergänzt die bisherige Form der Betriebsprüfung. Seit 
dem 01.01.2002 sind alle Unternehmen, die eine elektronische Datenverarbeitung 
einsetzen, verpflichtet entsprechende Daten (s. dazu „Was sind steuerrelevante  
Daten“ auf S. 3) in digitaler Form vorzuhalten. 
Zielsetzung der digitalen Betriebsprüfung ist die strukturierte Analyse steuer-
relevanter Unternehmensdaten anstelle der bisher üblichen Einzelbelegsprüfungen, 
vor allem um Steuerschlupflöcher leichter zu finden. Im Rahmen des sog. „Steuer-
senkungsgesetzes“ vom 23. Oktober 2000 wurde festgelegt, dass Mitarbeitern der 
Finanzverwaltung bei einer Außenprüfung Zugriff auf steuerrelevante elektronische 
Unternehmensdaten gewährt werden muss. Um diesen Zugriff zu gewährleisten 
wurde in den GDPdU („Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 
Unterlagen“) Regeln festgelegt.  
Es ist wichtig zu betonen, dass die GDPdU kein Gesetz ist, sondern eine Meinungs-
äußerung des Finanzministerium. Freilich halten sich die nachgeordneten Stellen 
des Ministeriums daran und machen sie dadurch zur Quasi-Vorschrift für Unterneh-
men. 
 
Der Datenzugriff kann auf drei verschiedene Arten erfolgen: 

1. Datenträgerüberlassung: 
Der Prüfer fordert die relevanten Daten an, um sie in der Behörde zu prüfen. 
Dabei muss das betroffene Unternehmen alle Daten in digitaler Form und 
einem maschinell auswertbaren Format einreichen. 

2. Unmittelbarer Zugriff: 
Der Mitarbeiter der Finanzbehörde prüft selbst im Unternehmen, wobei ihm 
alle nötigen Daten zugänglich gemacht werden müssen. Dazu muss ihm ein 
Zugang mit Lese-Zugriff eingerichtet werden. Für eventuelle Schäden durch 
Fehlbenutzung kann der Prüfer nicht haftbar gemacht werden, deshalb raten 
wir dringend zu einem Nur-Lese-Zugriff. 

3. Mittelbarer Zugriff: 
Der Prüfer kommt ins Unternehmen, um sich dort die entsprechenden Daten 
zeigen zu lassen. Dabei muss das betroffene Unternehmen die steuerrele-
vanten Daten selbst nach den Vorgaben des Prüfers maschinell auswerten, 
um anschließend dem Prüfer Lesezugriff auf die aufbereiteten Daten zu er-
möglichen. 
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Was bedeutet das für Ihr Unternehmen: 
Die digitale Betriebsprüfung hat rechtliche und organisatorische Auswirkungen auf 
Unternehmen: Neben der revisionssicheren Dokumentation und Archivierung aller 
relevanten Daten evtl. auch die Anschaffung dazu geeigneter Hard- und Software, 
die die „maschinelle Lesbarkeit“ und den „wahlfreien Zugriff“ ermöglichen. 
„Revisionssicher“ heißt in diesem Zusammenhang, dass die einmal angelegten Da-
ten nachträglich nicht mehr (unbemerkt) geändert werden können. „Maschinelle 
Lesbarkeit“ meint, dass die Daten in einem Format vorliegen, das eine strukturierte 
Auswertung ermöglicht. Dabei müssen wichtige Verknüpfungen dokumentiert sein. 
Eine Archivierung in Form von z.B. PDF-Dokumenten oder in Dokumentenarchiven 
ist also keinesfalls ausreichend. Die von den Prüfern verwendete „IDEA“-Software 
unterstützt dabei zahlreiche Fibu-, Datenbank- und Textformate. „Wahlfreier Zugriff“ 
meint die Unabhängigkeit von den Programmen, die die Daten erzeugt haben, also 
im konkreten Fall wiederum vor allem die Wahl eines Formats, das von IDEA einge-
lesen werden kann. 
Weitere Informationen zu diesem Punkt der Dokumentation und Archivierung finden 
Sie vor allem im Leitfaden des BITKOM (s. Linkliste). 

Welche Unternehmen sind betroffen: 
·  Alle Unternehmen, die betriebswirtschaftliche Software einsetzen 
·  Alle Unternehmen, die ursprünglich elektronische steuerrelevante Daten austau-

schen, d. h. Daten, die elektronische eingehen, z. B. per Mail oder als elektroni-
sche Rechnung auch elektronisch weiterverarbeiten 

·  Alle Unternehmen, in denen elektronische Daten vom EDV-System selbst er-
zeugt werden, also Buchungssätze der Finanzbuchhaltung etc.  
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Was sind steuerrelevanten Daten: 
Der Begriff der steuerrelevanten Daten ist leider nicht eindeutig definiert. Eine ent-
sprechende Anfrage des Bundes der Steuerberater an das Finanzministerium ist bis-
her unbeantwortet geblieben. Laut Abgabenordnung (AO) hat der Steuerpflichtige 
selbst zu definieren, welchen Daten in seinem Unternehmen steuerlich relevant sind 
und damit unter die neue Vorschrift fallen. Generell gilt aber, dass sich der Umfang 
der Außenprüfung nicht geändert hat,  d. h. die selben Daten wie bisher als steuerre-
levant gelten, also z. B. 
·  Finanzbuchhaltung 
·  Anlagenbuchhaltung 
·  Lohn & Gehalt 
·  Auftragsbearbeitung / Bestellwesen 
·  Lager / Inventur 
Problematisch ist, dass steuerrelevante Daten in verschiedenen Formaten vorliegen 
können, z. B. Rechnungen per eMail, EDIFACT-Daten usw. All diese Daten müssen 
archiviert und einem Prüfer zugänglich gemacht werden. Weitere Infos dazu finden 
Sie z. B. in der Checkliste von Ahrens & Behrent (s. Linkliste). 
 

Bedingungen bei der Aufbewahrung: 
·  Daten müssen je nach Unternehmensform sechs bzw. zehn Jahre lang vorgehal-

ten werden, unabhängig von Systemumstellungen im Hard- und Softwarebereich 
·  Die Daten müssen jederzeit verfügbar sein, auch bei bei externen Dienstleistern  

wie Steuerberater, DATEV u. ä. 
·  Die Daten müssen unverzüglich lesbar gemacht werden 
·  Die Daten sind maschinell auswertbar (via IDEA) 
 

Was müssen Sie tun: 
·  Überprüfen Sie Ihre betriebswirtschaftlichen Software darauf, ob sie revisionssi-

chere Daten erzeugen kann. 
·  Überprüfen Sie alle Unternehmensbereiche (z.B. EDI, E-Mail, Web, Online-

Banking) darauf, ob dort steuerrelevante Daten erzeugt werden. 
·  Führen Sie regelmäßige Sicherungen aller steuerrelevanten Daten durch. 
·  Definieren Sie betriebliche Arbeitsanweisungen zum vorschriftkonformen Lö-

schen oder Ändern von Daten. 
·  Vermeiden Sie private Daten auf dem Betriebsrechner. 
·  Spielen Sie einmal eine Betriebsprüfung durch und bereiten Sie sich auf die neu-

en Schwerpunkte der Prüfung vor: Komplette Prüfung, statt Stichproben. 
·  Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater! 
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Linkliste 
 
Dieser Artikel bietet einen sehr kurzen Überblick zur digitalen Betriebsprüfung. Aber 
viele Branchenverbände und Organisationen haben mittlerweile gute Leitfäden und 
Checklisten veröffentlicht, die sich mit einzelnen Aspekten der GDPdU auseinander-
setzen. Exemplarisch dazu folgende Links zur weiterführenden Detailinformationen. 
 
·  Fragenkatalog (FAQ) auf der Seite des Bundesfinanzministeriums zur digitalen 

Betriebsprüfung, der regelmäßig aktualisiert wird: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/cln_04/nn_3792/DE/12944.html 

·  Leitfaden der BITKOM „Steuerrechtliche Anforderungen und Technologien zur 
Datenaufbewahrung“: 
http://www.bitkom.org/files/documents/BITKOM_Leitfaden_GDPdU_Auflage_2_
01-06-2005.pdf 

·  Leitfaden des VOI für die „Durchführung eines Projektes zur Abdeckung der An-
forderungen der GDPdU“ (inkl. eines Ablaufdiagramms zur Planung): 
http://www.voi.de/media/custom/561_99_1.PDF 

·  Schritt-für-Schritt-Checkliste „Sind Sie fit für den Datenzugriff der Finanzverwal-
tung“ erstellt von der Kommunikationsagentur Ahrens & Behrent in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Finanzen: 
http://www.project-consult.net/Files/GDPdU_Checkliste.pdf 

·  Kurzer Übersichts-Flyer des ZDH (Zenralverband des deutschen Handwerks) 
zum Thema GDPdU: 
http://www.zdh.de/servlet/ContentServer?pagename=DownloadServer&id=1112
621928488 

·  Allgemeine Infos zum Thema GDPdU:  
http://www.gdpdu-portal.de 

 
 
Stand: Juli 2005 
 
Autoren: Jörg Merk (EDV- und Unternehmensberatung Jörg Merk, München)  
in Zusammenarbeit mit Sebastian David Schwarz (eCOMM Berlin). 
 
Haftungsausschluss 
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Informationen und Da-
ten in diesem Dokument stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig hält. Trotzdem kann keine Gewähr für deren 
Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder 
ausdrücklich noch stillschweigend. 


